Schaffhauser Nachrichten:
Vorgabe: 2700 Anschläge sowie einen Titel
Falsche Massnahme nach richtiger Diagnose
Straftaten an Kindern, besonders solche mit sexuellem Hintergrund, lassen niemanden kalt. Die Absichten der Volksinitiative sind denn auch verständlich und berechtigt. Personen, die als Kind Opfer eines Sexualdeliktes wurden, sollen mehr Zeit für die Verarbeitung des Erlittenen erhalten, bevor sie allenfalls ein Strafverfahren einleiten. Die Verjährungsfrist für solche Delikte ist in der Schweiz nicht optimal geregelt. Dennoch ist die Initiative klar abzulehnen, und dies gleich aus mehreren Gründen: Die Verjährung ist ein fester Bestandteil unseres Strafrechts. Sie ist wichtig, damit wir Delikte verarbeiten und vergessen können. Die Straftat erlischt damit keineswegs, sie wird aber nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Keine Verjährung gibt es heute einzig bei Massenmorddelikten, die über das internationale Strafrecht in unser Recht hineingekommen sind. Durch Annahme der Initiative würde die Verjährung per se und somit das gesamte Schweizerische Strafsystem in Frage gestellt.
Die Volksinitiative fordert die Unverjährbarkeit bei sämtlichen pornografischen Straftaten. Wer also illegale pornografische Bilder auf der Festplatte eines Computers speichert, könnte nach Annahme der Initiative auch nach 40 Jahren noch strafbar sein, also zu einem Zeitpunkt, zu welchem weder Festplatte noch Computer existieren. Oder: Stellen wir uns vor, ein 50-jähriger Familienvater steht plötzlich vor Gericht, weil er als 15-jähriger, also als Minderjähriger, illegales pornografisches Material auf seine Festplatte geladen hatte: Eine Tat, die er längst bereut hat. Wir dürfen uns fragen, welchen Sinn eine Strafe in einem solchen Fall für den Täter noch haben könnte, zumal diese Tat nicht mehr bewiesen werden kann. Von zentraler Bedeutung ist die Frage des Justizirrtums. Je länger das Delikt zurückliegt, umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter ungeschoren davon kommt, weil seine Tat nicht mehr bewiesen werden kann. Dies ist für das Opfer ausserordentlich frustrierend. Weitere Mängel der Initiative sind zudem, dass nicht zwischen erwachsenen und minderjährigen Tätern unterschieden wird, und dass der Begriff Pupertät nicht definiert wurde. Eine Konkretisierung wäre schwierig und würde zu endlosen Streitereien über den Sinn des Initiativtextes führen. 
Mit der Ablehnung der Initiative darf aber gleichzeitig der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates unterstützt werden. Gemäss diesem Vorschlag soll die Verjährungsfrist bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität von Kindern erst an dem Tag beginnen, an dem das Opfer mündig wird. Die längere Verjährungsfrist gibt den Opfern mehr Zeit, eine Anzeige zu erstatten. Der Gegenvorschlag passt in unser Rechtssystem und erfüllt schliesslich die Anliegen der Initiative besser als jene selbst. 
Barbara Schmid-Federer

